	Firma:
	Betriebsanweisung
Sortierung von Schrott
	Stand: TT.MM.JJJJ

	
	Anwendungsbereich
	

	Betrieb:
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Schrotthandel
Tätigkeit: Sortierung von Schrott

	
	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	Getroffen werden, z. B. von herabfallendem/nachrutschendem Schrott oder umkippenden Stapeln
Schneiden oder Stechen, z. B. an scharfkantigem Material
Stolpern, Rutschen, Stürzen, z. B. durch den Arbeits- und Verkehrsbereich einengende Schrottteile, Ölverschmutzungen oder Bodenunebenheiten
Eingezogen werden, z. B. an Umlenk- oder Tragrollen von Bandförderern
physische Belastungen, z. B. durch körperliche Schwerarbeit und Zwangshaltungen
Gefährdungen durch den Betrieb von Baggern, Ladern und Fahrzeugen – siehe hierzu gesonderte Betriebsanweisungen
Gefährdung durch Gefahrstoffe und radioaktive Strahlung, z. B. bei Behältnissen unbekannten Inhalts
Explosion durch Sprengkörper im Schrott
Lärmgefährdung, z. B. beim Einsatz handgeführter Maschinen oder durch Umgebungslärm
elektrische Gefährdung, z. B. durch schadhafte Anschlussleitungen oder Geräte
Gefahren durch die Arbeitsumgebung, z. B. bei fehlendem Witterungsschutz und nicht angepassten Beleuchtungsverhältnissen

	
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	Sortierarbeiten nur von einem sicheren Standplatz aus durchführen
Schrottteile und Schrotthaufen nicht betreten bzw. besteigen
Schrottteile vorsichtig aus Schrotthaufen lösen
Gefährdungen im Fahrbereich, z. B. Bewegungen von Fahrzeugen, beachten
Gefährdungen im Arbeitsbereich, z. B. Schwenkbereich des Baggers, beachten
Schrottteile beim Schneiden, z. B. mit dem Winkelschleifer, stabilisieren und gegen Um- und Herabfallen sichern
für ausreichend großen und standsicheren Arbeitsbereich sorgen
Einrichtungen gegen Witterungseinflüsse benutzen
Fallgeräusche beim manuellen Sortieren vermeiden
Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z. B. Sicherheitsschuhe, schnittfeste Handschuhe, Schutzhelm, Gehörschutz und Warnweste
Hautschutzplan beachten
schwere Lasten rückengerecht handhaben, d. h. körpernah heben und tragen, Beuge- und Verdrehhaltungen vermeiden und geeignete Hilfsmittel verwenden
Beleuchtungseinrichtungen entsprechend der Arbeitsaufgabe benutzen

	
	Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall
	

	
	aufsichtsführende Person über Störungen im Betriebsablauf und Schäden an Betriebseinrichtungen, wie z. B. fehlende oder defekte Schutzeinrichtungen an Bandförderern, informieren
beim Auffinden explosionsverdächtiger Gegenstände: Arbeit sofort einstellen und Fundstelle absperren und markieren und Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer)

	
	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe
	Notruf: 112

	[image: Rettungszeichen "Erste Hilfe" (E003) gemäß ASR A1.3]
	Erste Hilfe leisten:
Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?)
Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern)
(Notrufnummern)
ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?)
Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren 

	
	Instandhaltung, Entsorgung
	

	
	Instandhaltungsarbeiten nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten, fachkundigen Personen durchführen lassen


Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.
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